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Die Ereignisse in Fukushima und die dar-
auf folgenden Beschlüsse von Bundesrat und 
Parlament haben den Bedarf nach Leitlinien 
bestätigt und deren Zielrichtung genau vor-
gegeben. So hat die EnDK am 4. Mai 2012 
ihre Energiepolitischen Leitlinien verabschie-
det. Die Energiepolitik der Kantone stützt 
sich nach diesen Leitlinien auf folgende fünf 
Grundsätze ab:
1. Beachtung des Klima- und Ressourcen-

schutzes;
2. effiziente Nutzung der Energie sowie op-

timale Ausschöpfung des Potenzials an 
erneuerbaren Energien;

3. Gewährleistung der Energieversorgung; 
4. Beachtung der Eigenverantwortlichkeit 

und Subsidiarität;
5. Beachtung von Investitions-Lebenszyklen 

und Finanzierungsmöglichkeiten von 
Strukturerneuerungen.

Diese Grundsätze zeigen, dass die Ener-
giepolitik komplex ist. Ein überstürztes Vor-
gehen wäre deshalb falsch. Es braucht eine 
etappenweise Realisierung der Strategie, um 
Unter- und Übersteuerungen mit ihren ne-
gativen Folgen zu vermeiden oder zumindest 
zu begrenzen. Die Energiedirektoren sind 
sich in der Grundfrage einig, dass im Zeitho-
rizont 2050 aus heutiger Sicht der Ersatz der 
Kernkraft durch Kernkraft politisch wenig 
wahrscheinlich ist. Um trotzdem die Versor-
gung mit Energie sicherzustellen und Fort-
schritte in der Klimapolitik zu erzielen, war 
die rechtzeitige strategische Anpassung der 
Energiepolitik durch den Bund erforderlich. 
Im Grundsatz ist die Energiestrategie 2050 
deshalb bei den Energiedirektoren unbestrit-
ten. Diskussionen wird es jedoch über deren 
konkrete Ausgestaltung, die Etappierung so-
wie der Einschätzung des realistischen Fort-
schrittstempos geben.

Tragende Rolle der Kantone im  
Gebäudebereich…

Mit der Erklärung vom 2. September 2011 
haben die Energiedirektoren den Startschuss 
für die Revision der sogenannten Mustervor-
schriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn) gegeben, die auf neue ambitio-
nierte Ziele ausgerichtet werden sollen. Die 
Revision wird bis Ende 2014 abgeschlossen 

sein, so dass die Mustervorschriften bis spä-
testens 2020 ins kantonale Recht übernom-
men werden können. Der Prozess ist an-
spruchsvoll und muss sicherstellen, dass der 
Vollzug trotz der hochgesteckten Ziele mach-
bar bleibt. Die Hauseigentümer sollen zu-
dem durch Information und Beratung sowie 
mit Hilfe des Gebäudeenergieausweises der 
Kantone (GEAK) in ihren Bemühungen un-
terstützt werden, ihre Gebäude energetisch 
aufzurüsten. Dabei ist die Komplexität von 
energetischen Sanierungen, die vom Hausei-
gentümer zuerst einmal eher kritisch wahr-
genommen werden, nicht zu unterschätzen. 
Fördermassnahmen im Gebäudebereich sind 
also sorgfältig zu bestimmen, wenn sie die 
grösstmögliche Wirkung zur Zielerreichung 
leisten sollen.

… in der Raumordnungspolitik…

Die Energiedirektoren sprechen sich auch 
für eine stärkere Rolle der Raumplanung in 
der Erschliessung des Potenzials an erneuer-
baren Energien aus. Über die Sachplanung 
des Bundes und die kantonale Richtplanung 
soll die Ausscheidung von Energieprodukti-
onsgebieten – z.B. Windkraft, Wasserkraft, 
grossflächige Solaranlagen – oder der not-
wendige Ausbau der Netzinfrastrukturen mit 
anderen raumwirksamen Massnahmen ko-
ordiniert werden. Zusammen mit der Straf-
fung von Bewilligungsverfahren soll so eine 
rasche Ausschöpfung des Potenzials an er-
neuerbaren Energien ermöglicht und der 
Netzausbau erleichtert werden.

… und für die Versorgungssicherheit 

Die Versorgungssicherheit ist von leis-
tungsfähigen Versorgungsinfrastrukturen 
abhängig. Das Stromnetz ist ein massgebli-
ches Rückgrat der Energieversorgung in der 
Schweiz. Dieses Stromnetz, auf das sich die 
Umsetzung der Energiestrategie abstützt, 
weist jedoch einen Nachholbedarf im Unter-
halt aus. Die Kantone setzen sich deshalb  
dafür ein, die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen so zu setzen, dass sich Investitio-
nen in das Netz und die Netzerweiterung 
lohnen.  m

Die Energiestrategie 2050 ist unausweichlich
Die Konferenz Kantonaler Ener-

giedirektoren (EnDK) hat bereits 

vor den tragischen Ereignissen in 

Fukushima einen Leitbildprozess 

für die kantonale Energiepolitik 

eingeleitet. In den vergangenen 

Jahren hat die Energiepolitik 

durch die Klimapolitik eine neue 

Dynamik erfahren, die in letzter 

Konsequenz über den Verbrauch 

von fossilen Energien hinaus 

wirkt. Zudem war es absehbar, 

dass sich die Entwicklung der 

Energiepolitik in der EU und die 

bevorstehende Liberalisierung 

des Strommarktes in der Schweiz 

auf die Zuständigkeiten der Kan-

tone auswirken werden. Mit den 

strategischen Leitlinien soll in 

den Kantonen die Basis für ein 

gemeinsames Verständnis der 

Energiepolitik geschaffen werden. 

Beat Vonlanthen
Staatsrat Kt. Freiburg, 
Präsident der Konferenz 
Kantonaler Energiedirek-
toren (EnDK)


